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47.) Bekanntmachung der 114. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Ochtrup im Bereich PV-Freiflächenanlage OSKO der Stadt Ochtrup 
hier:  Aufstellungsbeschluss gemäß § 1 Abs. 8 und § 2 Abs. 1 Baugesetz-

buch (BauGB) sowie Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 07.07.2022 bis 08.08.2022 

 

 
 

Bekanntmachung 

 
114. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ochtrup im Bereich PV-Freiflä-
chenanlage OSKO der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 1 Abs. 8 und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

sowie Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der 
Zeit vom 07.07.2022 bis 08.08.2022 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 24.03.2021 die Aufstellung der 114. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich PV-Freiflächenanlage OSKO gemäß § 1 Abs. 8 und § 2 Abs. 1 BauGB 
sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Ausweisung eines Sondergebietes für 
PV-Freiflächenanlagen. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und umfasst die Flurstücke 14 
und 13 tlw., Flur 108, Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Flächennutzungsplan soll in der Weise geändert werden, dass anstelle der Fläche für die 
Landwirtschaft ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlagen ausgewiesen 
wird. 
 
 
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit Begründung vom 07.07.2022 
bis einschließlich 08.08.2022 im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Och-
trup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 - 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon 
unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. Auch 
sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Bauen & 
Umwelt, Aktuelle Planverfahren, im angegebenen Zeitraum einsehbar. Während der Ausle-
gungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise online, schriftlich, zur Niederschrift oder per 
E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen können bei Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Ergänzend wird darauf hinge-
wiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes (UmwRG) gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des UmwRG mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
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Offen gelegt werden der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begrün-
dung einschließlich Umweltbericht 
 
Soweit in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien 
anderer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese bei der Stadt Ochtrup 
im Fachbereich III, Planen, Bauen und Umwelt, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, zu den allgemei-
nen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Nor-
mung, Berlin, herausgegeben und können auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 
www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen und wesentliche bereits vorliegende Stel-
lungnahmen sind bei der Stadt Ochtrup verfügbar und liegen ebenfalls aus: 
 
I. Begründung einschließlich Umweltbericht  

In der Begründung nebst Umweltbericht werden unter anderem die Bestandssituation und 
die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biolo-
gische Vielfalt, Arten- und Biotopschutz, Fläche, Boden und Wasser, Landschaft, Luft, 
Klima und Klimaschutz, Kultur- und Sachgüter und deren Wechselwirkungen und Wir-
kungsgefüge untereinander sowie die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht und bewertet. 

 
II. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
hier: Insbesondere betroffene Umweltbelange i.S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1 a BauGB : 
Tiere/Biologische Vielfalt 

• M & P Ingenieurgesellschaft vom 17.02.2022: Stellungnahme zu Nahrungshabitat für 
Steinkauz und andere Vogelarten 

hier: Insbesondere betroffene Umweltbelange i.S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1 a BauGB : 
Tiere/Biologische Vielfalt 

 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB und der Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
48607 Ochtrup, den 27.06.2022 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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48.) Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 114 „PV-Freiflächenanlage 
OSKO“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

sowie Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB in der Zeit vom 07.07.2022 bis 08.08.2022 

 
 
 
 

Bekanntmachung 

 
Bebauungsplan Nr. 114 „PV-Freiflächenanlage OSKO“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Be-

schluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
07.07.2022 bis 08.08.2022 

 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung hat in seiner Sit-
zung am 24.03.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 „PV-Freiflächenanlage 
OSKO“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Ausweisung eines Sondergebietes für 
PV-Freiflächenanlagen. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und umfasst die Flurstücke 14 
und 13 tlw., Flur 108 sowie die Wegeparzelle Flurstück 62 tlw., Flur 26, Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wird mit Begründung vom 07.07.2022 bis einschließlich 
08.08.2022 im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 
48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 - 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon 
unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. Auch 
sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Bauen & 
Umwelt, Aktuelle Planverfahren, im angegebenen Zeitraum einsehbar. Während der Ausle-
gungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise online, schriftlich, zur Niederschrift oder per 
E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen können bei Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Offen gelegt werden der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung einschließlich 
Umweltbericht 
 
Soweit in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien 
anderer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese bei der Stadt Ochtrup 
im Fachbereich III, Planen, Bauen und Umwelt, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, zu den allgemei-
nen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Nor-
mung, Berlin, herausgegeben und können auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 
www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen und wesentliche bereits vorliegende Stel-
lungnahmen sind bei der Stadt Ochtrup verfügbar und liegen ebenfalls aus: 
 
I. Begründung einschließlich Umweltbericht  

In der Begründung nebst Umweltbericht werden unter anderem die Bestandssituation und 
die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biolo-
gische Vielfalt, Arten- und Biotopschutz, Fläche, Boden und Wasser, Landschaft, Luft, 
Klima und Klimaschutz, Kultur- und Sachgüter und deren Wechselwirkungen und Wir-
kungsgefüge untereinander sowie die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht und bewertet. 

 
II. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
hier: Insbesondere betroffene Umweltbelange i.S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1 a BauGB : 
Tiere/Biologische Vielfalt 

• M & P Ingenieurgesellschaft vom 17.02.2022: Stellungnahme zu Nahrungshabitat für 
Steinkauz und andere Vogelarten 

hier: Insbesondere betroffene Umweltbelange i.S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1 a BauGB : 
Tiere/Biologische Vielfalt 

 
 

Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und 
der Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
48607 Ochtrup, den 27.06.2022 
 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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49.) Bekanntmachung der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Ochtrup im Bereich rückwärtig Langenhorster Weg 
hier: Genehmigung und Wirksamkeit 

 

 

Bekanntmachung 

 
104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ochtrup im Bereich rückwärtig 
Langenhorster Weg 
hier: Genehmigung und Wirksamkeit 
 
 
Die vom Rat der Stadt Ochtrup in seiner Sitzung am 10.03.2022 beschlossene 104. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Ochtrup im Bereich rückwärtig Langenhorster Weg ist 
gemäß Verfügung der Bezirksregierung vom 15. Juni 2022 § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) 
mit folgendem Wortlaut genehmigt worden: 
 
„Gemäß § 6 des Baugesetzbuches genehmige ich die vom Rat der Stadt Ochtrup am 
10.03.2022 beschlossene 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ochtrup. 
 
Münster, den 15.06.2022 
 
Bezirksregierung Münster 
Az.: 35.02.01.700-017/2022.0002 
 
Im Auftrag 
Maleen Koch“ 
 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und umfasst die Flurstücke 
1849, 117 und 118 sowie die Wegparzelle 121 tlw. und die Straße An den Wiesen tlw. 
 
Die angegebenen Flurstücke und die Verkehrsflächen liegen in der Flur 68 der Gemarkung 
Ochtrup. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung und zusammenfassen-
der Erklärung kann im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hin-
terstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich 
wird gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, den Flächennutzungsplan auf der Homepage der 
Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, 
Bebauungspläne & Satzungen, anzusehen und auszudrucken. Soweit in den textlichen Fest-
setzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer Art, etc. – oder Gut-
achten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Ochtrup an vorgenannter 
Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Normen werden vom 
Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch über die Beuth Ver-
lag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außerdem beim Deutschen 
Patentamt hinterlegt. 
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Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB bekanntgemacht. Mit 
dem Tage dieser Bekanntmachung wird die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes wirk-
sam. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung der Genehmigung des 
Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 
48607 Ochtrup, den 27.06.2022 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 106 „Baugebiet 
rückwärtig Langenhorster Weg“ der Stadt Ochtrup in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 
48607 Ochtrup, den 27.06.2022 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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51.) Bekanntmachung über die Widmung der Straßen Pötterhorst und Mühlen-
patt gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NRW) 
 
 
 
 

Bekanntmachung 

 

über die Widmung der Straßen Pötterhorst und Mühlenpatt gemäß § 6 Straßen- und We-
gegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
 
 

Allgemeinverfügung 
 
Gemäß § 6 StrWG NRW der zurzeit gültigen Fassung und in Ausführung des vom Rat der 
Stadt Ochtrup in seiner Sitzung am 23.06.2022 gefassten Beschlusses wird folgendes verfügt: 
 
„Die Straßen Pötterhorst und Mühlenpatt werden als Stadtstraßen mit gepflasterter Fahrbahn 
und einseitigen Entwässerungsrinnen dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
Die Straßen Pötterhorst und Mühlenpatt sind Gemeindestraßen im Sinne des § 3 Absatz 4 
StrWG NRW und befinden sich gemäß § 6 Absatz 2 StrWG NRW im Eigentum der Stadt Och-
trup.“ 
 
Vorstehende Allgemeinverfügung wird hiermit gemäß § 6 Absatz 1 StrWG NRW i.V.m. § 14 
Absatz 1 der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup öffentlich bekannt gemacht. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann vor dem Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 
48147 Münster (oder Postfach 8048, 48043 Münster) binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes schriftlich Klage erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
 
 
48607 Ochtrup, den 27.06.2022 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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52.) Bekanntmachung der Amprion GmbH zur Gleichstromverbindung A-Nord 
im Bereich der Stadt Ochtrup 
hier: Ankündigung von Vorarbeiten für die Trassenplanung 

 
 
 
 
 
 
 
48607 Ochtrup, den xx.xx.2022 
 
        Stadt Ochtrup 

Die Bürgermeisterin 
        gez. Christa Lenderich 
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hier: 
 
 
 
 
 
48607 Ochtrup, den xx.xx.2022 
 
        Stadt Ochtrup 

Die Bürgermeisterin 
        gez. Christa Lenderich 
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